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Hierunter sind insbesondere solche Vorausset Zungen"zu" ver
stehen wie

Fähigkeiten, um die vom operativen Mitarbeiter er
haltenen Vorgaben in konkrete Aufträge für die ein
zelnen IM/GMS umzusetzen und diese differenziert und 
aufeinander abgestimmt einzusetzen;

organisatorische Fähigkeiten zur Sicherung eines 
raschen und verlustlosen Informationsflusses, zur Deckung 
des spezifischen Informationsbedarfs in besonderen Situa
tionen und zu Höhepunkten sowie zur schnellen Aktivie
rung der IM/GMS;

Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit bei der Organisa
tion der eigenen Arbeit, besonders bei der Treffvorberei
tung, -durchführung und -auswertung sowie Erledigung 
schriftlicher Aufgaben, die Fähigkeit, auch in kompli
zierten und schnell wechselnden Situationen einen kla
ren Kopf zu behalten und die Lage zu beherrschen.

- Erfahrungen und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kontrolle und 
Überprüfung von Personen und Sachverhalten wie

zur Einschätzung und Überprüfung von Ersthinweisen 
der IM/GMS;

zum Studium der IM/GMS bei den Treffs und bei der 
Durchführung operativer Aufgaben, zum rechtzeitigen 
Erkennen vorhandener Mängel und Schwächen und zum 
Einleiten der erforderlichen Maßnahmen;

zur Selbsteinschätzung und Selbskontrolle (kritische 
Einstellung zu den eigenen Arbeitsergebnissen und 
zum eigenen Verhalten gegenüber den IM/GMS);

ausgewählte Kenntnisse auf dem Gebiet der analytischen 
Tätigkeit wie z. B. die Anforderungen an operative In-


